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Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.01.2026 

 Vorlage Nr. 26/0067 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Vorberatung/Empfehlung 09.02.2026  

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 11.02.2026  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck 

 
Begründung: 

 

In der Sitzung des Rates am 11.09.2025 wurde § 10b „Hybride Durchführung von Aus-

schusssitzungen“ in die Hauptsatzung aufgenommen. Zurzeit sieht Absatz 2 vor, dass der 

Vorratsbeschluss für die Durchführung von hybriden Ausschusssitzungen mit einfacher 

Mehrheit für einzelne Ausschusssitzungen oder insgesamt mit Wirkung frühestens für die 

nächste Ausschusssitzung aufgehoben werden kann. 

 

Die Praxiserfahrung zeigt, dass die Umstände, die zur Aufhebung des Beschlusses führen 

können, erst mit Einladung zur folgenden Sitzung eintreten. Daher wird vorgeschlagen, 

den Absatz 2 dahingehend zu ändern, dass eine Aufhebung formlos durch Mitteilung der 

Verwaltung in Absprache mit dem/der Ausschussvorsitzenden kurzfristig erfolgen kann.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die beigefügte Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 07.12.2023 wird be-

schlossen. 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


